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    Hygienekonzept der Kegelabteilung der Schützen Gefrees 

überarbeitet am 01.09.2020 

 

Verantwortlicher für die Umsetzung des Hygienekonzepts: Günther Seibel 

Trainingstage:  Freitag ab 17:00 Uhr und Samstag, wenn kein Wettkampf stattfindet 

Wettkampftage: Mittwoch ab 18:00 Uhr und Samstag ab 13:00 Uhr 

 

 

• Für jedes Training und für jeden Wettkampf ist vom Verantwortlichen vor Ort eine 

Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum zu führen. Die Daten werden 

nach Ablauf eines Monats vernichtet. Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung des 

Hygienekonzepts. 

• Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern gestattet. Zugelassen sind 

auch Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen. 

• Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist eine 

geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Die zwingende Einhaltung des allgemeinen Abstandsgebotes wird in diesem Rahmen seit dem 

Inkrafttreten der 6. BaylfSMV nicht mehr vorgegeben. Gegen die Unterschreitung bestehen 

deshalb grundsätzlich keine Einwände. Dessen ungeachtet sollte weiterhin versucht werden, 

wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

• Bei den Waschgelegenheiten ist darauf zu achten, dass genügend Flüssigseife und 

Einmalhandtücher vorhanden sind. Ein Desinfektionsmittelspender ist im Aufenthaltsbereich 

aufzustellen. 

• Die Kegler sind dazu angehalten zusätzlich ihr eigenes Desinfektionsmittel mitzubringen. 

• Ab 26.06.2020 dürfen der Umkleideraum und die Duschen wieder benutzt werden. Dabei darf 

sich immer nur eine Person im Umkleideraum bzw. der Dusche befinden. Nach dem Besuch des 

Umkleideraumes muss die Türe offen bleiben, um den Raum zu durchlüften. Die Armaturen in 

der Dusche sind von jedem Benutzer anschließend zu desinfizieren.   

• Die Fenster sind regelmäßig zu öffnen. Die Lüftung in der Kegelbahn ist zu betreiben, um einen 

Luftaustausch zu fördern. 
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• Die Tür zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsraum ist stets offen zu halten. 

• Ab dem 24.07.2020 darf wieder auf beiden Bahnen trainiert werden, es ist darauf zu achten, dass 

der Mindestabstand immer eingehalten wird. 

• Es ist auch kontaktloser Wettkampfbetrieb möglich, Zuschauer sind dabei nicht erlaubt. 

• Der Aufenthalt im öffentlichen Raum hinter den Kegelbahnen ist in Gruppen von bis zu zehn 

Personen gestattet. Der Mindestabstand zwischen den Gruppen ist unbedingt einzuhalten. 

• Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. 

• Ab dem 21.08.2020 dürfen Kugeln wieder auf allen Kugelrückläufen aufgelegt werden und von 

den Sportlern*innen genutzt werden. Sie können auf jede Bahn mitgenommen werden und 

müssen nach Beendigung eines 120 Wurf-Durchgangs desinfiziert werden. 

• Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem 

Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert und desinfiziert wird. 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen. 

• Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainingsdurchgang zu desinfizieren. 

• Die Sportlerinnen und Sportler sind angehalten, ihren Aufenthalt in der Sportanlage möglichst 

kurz zu halten. 

• Das Hygienekonzept ist in der Sportanlage gut sichtbar anzubringen. 

• Die Anwesenden sind vom Verantwortlichen auf das bestehende Hygienekonzept hinzuweisen. 

Auch auf das vom BSKV veröffentlichte und ausliegende Handlungs- und Hygienekonzept wird 

hingewiesen. 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen dürfen, 

die 

➢ Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen 

➢ In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf     SARS-CoV-2 

getestet wurde. 

 

   gez. 

 

    

   Günther Seibel                                                                                                                    Gefrees, 01.09.2020 

   1. Vorsitzender 

 


